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09_08_20  Pressemitteilung Vereinheitlichung kommunaler Vergaben
Einheitliche Vergaben im Kreis Gütersloh ab 2010

Projektgruppe erarbeitet vereinfachtes Verfahren

Kommunale Vergabeverfahren unterliegen strengen formalen Anforderungen. Dies führt zu Belastungen bei den Unternehmen, aber auch bei den Verwaltungen. Fehler, wie das Vergessen einer Bescheinigung oder das Fehlen einer Unterschrift können zum Ausschluss eines Unternehmens führen, das eventuell sogar das wirtschaftlich günstigste Angebot gemacht hat.

Deshalb wurde beim ersten Wirtschaftsforum der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V. im Dezember 2007 im Rahmen eines Workshops „Bürokratieabbau“ angeregt, die Vergaben der Städte und Gemeinden sowie des Kreises Gütersloh zu vereinheitlichen sowie ein Internetportal zum Bürokratieabbau zu installieren.

In Rheda-Wiedenbrück zum Beispiel gab es im Jahr 2008 insgesamt 72 Ausschreibungen. Davon 32 beschränkte Ausschreibungen und 40 öffentliche Ausschreibungen (inklusive offener Verfahren.) In Steinhagen wurden beispielsweise im Jahr 2008 zehn öffentliche und 20 beschränkte Vergaben durchgeführt. Bei der Kreisverwaltung Gütersloh waren es im Jahr 2008 27 öffentliche und 57 beschränkte Vergaben.
Im April 2008 hat die Gesellschafterversammlung der pro Wirtschaft GT GmbH der Einrichtung dieses Portals sowie der Einrichtung einer bis Sommer 2009 befristeten Projektgruppe zugestimmt. Jetzt stellten Landrat Sven-Georg Adenauer sowie die Bürgermeister aus dem Kreis Gütersloh ein wesentliches Ergebnis der Arbeit der Projektgruppe vor.

Klaus Hörsting (Altbürgermeister der Gemeinde Verl) als Vorsitzender, Michael Böwingloh (Vorstandsbeisitzer der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.v.), Ingo Kleinebekel (Kämmerer und Fachbereichsleiter Kreisverwaltung Gütersloh), Wolfgang Marquardt (OWL Marketing GmbH), Johannes Steiner (Kanzlei Steiner, Wecke & Kollegen) und Albrecht Pförtner (Geschäftsführer pro Wirtschaft GT) beschlossen in der ersten Sitzung des Arbeitskreises in und mit der Stadt Rietberg eine Veranstaltung durchzuführen. Dort sollten Unternehmen und ausschreibende Stellen die Möglichkeit bekommen, sich darüber auszutauschen, wo konkreter Verbesserungsbedarf besteht. Die Stadt Rietberg wurde ausgewählt, da dort aufgrund der Landesgartenschau vielfältige Erfahrungen auch mit EU-Ausschreibungen vorlagen. 

Während der Veranstaltung stellte sich heraus, welchen Verbesserungsbedarf es gibt. Dieser wurde anschließend auch unter Beteiligung weiterer Unternehmen aufgearbeitet. So wurden zum Beispiel In zwei Arbeitsgruppensitzungen im März und April 2009 die Details mit Vertretern der Städte und Gemeinden sowie der Kreisverwaltung unter Moderation der pro Wirtschaft GT diskutiert. Alle Vertreter haben sich dabei auf neun Punkte geeinigt, mit denen die Vergaben jetzt einheitlich gestaltet werden sollen.

So sollen Unternehmen, die ein Angebot abgeben in Zukunft Nachweise, Formblätter oder Bescheinigungen nur auf Verlangen vorlegen müssen. Außerdem reicht eine einzige Unterschrift auf dem Angebot aus. Vorher waren in einigen Fällen bis zu drei Unterschriften erforderlich. Für den Fall, dass eine Vertragsstrafe festgesetzt wird, hat man sich darauf verständigt, diese der Höhe nach zu begrenzen. Und zwar auf 0,1% pro Werktag bis maximal 5% der Auftragssumme. 
Was bedeutet das konkret für die Unternehmen? Zum einen können sich die Unternehmen bei Ausschreibungen der Kommunen und der Kreisverwaltung Gütersloh grundsätzlich auf einen einheitlichen Standard verlassen. Bei entsprechender Beachtung durch die Unternehmen vermindert sich so die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Abgabe eines Angebotes. Gleichzeitig erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angebot nicht im Wertungsverfahren ausgeschlossen werden muss und hierauf im Einzelfall der Zuschlag erteilt werden kann. Außerdem beschränkt sich die Vereinheitlichung jetzt auf ein Mindestmaß an erforderlichen formellen Rahmenbedingungen.

Die Kommunen und der Kreis Gütersloh setzen die Neuerungen mit Einführung der Vordrucke aus dem Vergabehandbuch des Bundes zum 1. Januar 2010 um. Sie gelten für alle formalen (mit Ausnahme der freihändigen Vergabeverfahren) Vergabeverfahren nach der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen).

Außerdem veröffentlichen alle Kommunen im Kreis Gütersloh seit dem 1. Juli 2009 Ausschreibungen sowie die Informationen über die Auftragsvergabe über das OWL-weite Vergabeportal www.owl-vergabeportal.de. Dies bietet den Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh den Vorteil, dass sie nicht ständig auf verschiedensten Plattformen nach Ausschreibungen suchen müssen. Zudem erhält die registrierte Bieterfirma auf Wunsch automatisch eine Mitteilung über neu eingestellte Ausschreibungen. Des Weiteren wird über das Vergabeportal die Möglichkeit der Recherche (z.B. nach Gewerken) und bei speziell gekennzeichneten öffentlichen Ausschreibungen die elektronische Abgabe unterstützt. Dieser Aspekt verdient besondere Bedeutung bei den aktuellen Maßnahmen des Konjunkturpaketes II. Über 36 Millionen Euro sind dem Kreis Gütersloh sowie den Städten und Gemeinden zugeteilt worden. Beispielsweise sind beim Kreis Gütersloh bereits 99 % der Mittel fest durch Kreistagsbeschlüsse verplant.
Alle Neuerungen im Vergabeverfahren gibt es im Internet auf www.pro-wirtschaft-gt.de
Bildzeile: 
Haben einheitliche Vergabeverfahren für den Kreis Gütersloh beschlossen: Landrat Sven-Georg-Adenauer (vorne links), Borgholzhausens Bürgermeister Klemens Keller (vorne rechts), Volker Ervens (Vorstandsvorsitzender Wirtschaftsinitiative), Langenbergs Bürgermeisterin Susanne Mittag, Harsewinkels Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide, Markus Helmsorig (Stadt Gütersloh), Steinhagens Bürgermeister Klaus Besser (2. Reihe v.l.), Schloß Holte-Stukenbrocks Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Versmolds Bürgermeister Thorsten Klute, Verls Bürgermeister Paul Hermreck, Herzebrock-Clarholz` Bürgermeister Jürgen Lohmann (3. Reihe v.l.), Thomas Lammering (Stadt Rietberg), Willi Rose (Stadt Werther), Peter Bremhorst (Stadt Rheda-Wiedenbrück) und Albrecht Pförtner (pro Wirtschaft GT).

	
	
	Vereinheitlichung im Kreis Gütersloh

	1
	Forderung Eigenerklärung
	Die Eigenerklärung wird als Anlage gefordert. Sie kann unterschrieben werden. Bei fehlender Unterschrift wird das Angebot trotzdem gewertet, da Sie im Angebotsschreiben unter Punkt 1.2 ergänzt wurde und somit Bestandteil des Angebotes ist..

	2
	Anforderung der Nachunter-
nehmerliste
	Vordrucke 233 und 234 werden beigefügt. Die Beschreibung der Leistungen wird gefordert. Die Namensangabe der Sub-Unternehmer wird nicht mit Angebotsabgabe verlangt. Auf Verlangen der Vergabestelle können die Namen der Sub-Unternehmer angefordert werden.

	3
	Zahl der geforderten Unterschriften
	Es soll einheitlich nur noch eine Unterschrift unter dem Angebot geleistet werden. 

	4
	Nachweise
	Nachweise werden nur auf Verlangen gefordert.

	5
	Formblätter
	Formblätter werden nur auf Verlangen benötigt.

	6
	Anforderung Urkalkulation
	Die Urkalkulation wird nur auf Verlangen gefordert. 

	7
	Begrenzung der Vertrags-
strafen
	0,1% pro Werktag bis max. 5% der Auftragssumme. Ob eine Vertragsstrafe vereinbart wird, ist ausschreibungsabhängig.

	8
	Arbeits-
schutzbest.
	Spezifische Anforderungen werden in den Vorbedingungen nicht genannt. 
Formulierungsvorschlag:

„Die aktuell gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Bei festgestelltem Verstoß behält sich der Auftraggeber Maßnahmen bis hin zur Stilllegung der Baustelle vor.

Alle aus dieser Maßnahme resultierenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.“

	9
	Bescheinigungen
	Bescheinigungen sind auf Verlangen erforderlich. Eine Kopie ist ausreichend.


